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VwSen-390124/2/Ste/He

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.2004

Rechtssatz

Internet-Server - Au.orderung zur Einzahlung einer Rechnung: Fehlender unmissverständlicher Hinweis, dass es sich

dabei bloß um ein Vertragsangebot handelt.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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